
 
 
Liebe Sportfreunde! 
 
Auf dem DBB-Bundestag wurde folgende Änderung der DBB-Spielordnung beschlossen 
 
 

§ 30 Spielordnung 
 
(1) 
Jugendliche können unter Beachtung der Jugendspielordnung die Einsatzberechtigung für 
maximal zwei  Seniorenmannschaften erhalten. Hierzu zählen auch Einsatzberechtigungen 
für Bundesligamannschaften . 
 
(2) 
In Seniorenmannschaften sind Aushilfseinsätze für Jugendliche in der Mannschaft mit der 
nächstniedrigeren Ordnungszahl zahlenmäßig nicht begrenzt. Aushilfseinsätze sind nicht 
möglich für Jugendliche, die bereits zwei Einsatzbe rechtigungen in 
Seniorenmannschaften haben . 
 
(3) 
Ein Jugendlicher mit einer Sonderteilnahmeberechtigung für einen Zweitverein kann in diesem 
die Einsatzberechtigung nur für eine Mannschaft erlangen. Eine Änderung dieser 
Einsatzberechtigung und Aushilfseinsätze sind nicht möglich. 
 
(4) 
Die Landesverbände können diese Regelungen für ihren Bereich weiter einschränken. 

 
 
 
gez. Lothar Drewniok 
Vizepräsident für Spielbetrieb und Sportorganisation 
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